
Führt ein Unternehmer sei-
nen Betrieb als Einzelunter-
nehmen, kann er völlig
selbstständig entscheiden,
es gibt keine Konflikte mit
Partnern oder Gesellschaf-
tern. Auch den Gewinn muss
er mit niemandem teilen.
Unter 700.000 Euro Umsatz
kann der Einzelunterneh-
mer seinen Gewinn mit einer
Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung ermitteln und hat
dadurch eine kostengünsti-
ge und überschaubare Ver-
waltung.

Die Gründung ist einfach
und in der Regel kostenlos,
da kein eigener Gründungs-
akt notwendig ist. Aus steu-
erlicher Sicht unterliegt er
dem progressiven Einkom-
mensteuertarif mit einem
Grenzsteuersatz von 50 Pro-
zent (ab Gewinnen von
60.000 Euro). Er kann wei-
ters die Steuerbegünstigung
des Gewinnfreibetrages (13
Prozent vom Gewinn) in An-
spruch nehmen. Größter
Nachteil ist sicher, da der Un-
ternehmer hier mit seinem
gesamten Privatvermögen
für die Schulden seines Be-
triebes haftet. Auch Leis-
tungsbeziehungen zwi-
schen dem Unternehmer
und seiner Firma sind nicht
möglich (z.B. Verrechnung
einer Miete oder Geschäfts-
führerbezüge). Abschlie-
ßend ist zu sagen, dass die
Vor- und Nachteile immer im
Einzelfall überprüft werden
müssen, um eine Entschei-
dung über die Rechtsform-
wahl treffen zu können.
Informationen: Steuerberater
Dr. Klinger & Rieger
Tel: 0662/62 13 17
www.klinger-rieger.at

Pro und Contra
Einzelfirma

Steuerberater Dr. Michael Klinger
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